
Allgemeine Kauf- und Lieferbedingungen 
der EWS GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt 
 
Diese Bedingungen gelten für alle Verträge, aus denen EWS GmbH & Co. KG (im Folgenden EWS) ihren Kunden zur Übergabe und Eigentumsverschaffung an einem 
Kaufgegenstand im Sinne des § 433 Abs. 1 BGB verpflichtet ist, soweit es sich bei den Kunden um Unternehmer, Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen handelt. 
 
§ 1 Zustandekommen eines Vertrages 
1. EWS unterbreitet ihre Angebote freibleibend. Vertragliche Bindungen 

werden ausschließlich aufgrund eines schriftlichen, von einem vertretungs-
berechtigten Mitarbeiter von EWS unterzeichneten Vertrages oder einer 
schriftlichen und ebenso unterzeichneten Auftragsbestätigung von EWS 
begründet. Einer schriftlichen Auftragsbestätigung steht die vereinbarungs-
gemäße Ausführung des erteilten Auftrages gleich. 

2. Der schriftliche Vertrag bzw. die Auftragsbestätigung von EWS regeln die 
zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung vollständig und 
abschließend. Darin nicht wiedergegebene mündliche Erklärungen oder 
abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden haben keine Gültigkeit. 

3. Prospektangaben, Datenblätter, Muster, technische Zeichnungen oder Ab-
bildungen sowie sonstige zur Beschreibung des Kaufgegenstandes 
geeignete Materialien, dienen nur dann der Eigenschaftsbeschreibung des 
Kaufvertrages, wenn sie in dem schriftlichen Kaufvertrag bzw. der Auftrags-
bestätigung ausdrücklich in Bezug genommen worden sind. 

4. Es wird darauf hingewiesen, dass EWS nicht der Hersteller der Waren ist. 
Garantien der Hersteller in Prospektangaben sowie sonstigen zur 
Beschreibung des Kaufgegenstandes geeignete Materialien binden allein 
den Hersteller und begründen keinerlei Ansprüche gegenüber EWS. Die 
Hersteller der von EWS vertriebenen Produkte und die Lieferanten von 
EWS sind nicht berechtigt, Erklärungen mit Wirkung für und gegen EWS 
abzugeben. 

§ 2 Produkteigenschaften 
1. EWS behält sich Abweichungen in Farbe, Form, Maßen und Konstruktion 

vor, soweit diese Abweichungen dem Kunden zumutbar sind und die Ver-
wendung der Ware zu dem vertragsgemäßen Zweck nicht gefährdet wird. 

2. Im Falle einer Produktionseinstellung oder -umstellung ist EWS berechtigt, 
anstelle des bestellten Produkts Nachfolgeprodukte bzw. technisch gleich-
wertige Produkte, insbesondere eine andere Leistungsklasse derselben 
Produktserie, die geringfügig (maximal 5 %) von den Leistungsdaten des 
bestellten Produkts abweicht, zu liefern. 

 
§ 3 Leistungs- und Erfüllungsort 
Leistungs- und Erfüllungsort für sämtliche Pflichten einschließlich der Nach-
erfüllung ist der Sitz von EWS in Handewitt. Das gilt auch dann, wenn die Aus-
lieferung des Kaufgegenstandes durch EWS selbst erfolgt. 
 
§ 4 Zahlungen 
1. EWS bleibt vorbehalten, von dem Kunden Vorkasse zu verlangen. Im Falle 

eines Vorkasserverlangens ist der Kunde verpflichtet, spätestens zwei 
Werktage vor dem vereinbarten oder avisierten Liefertermin den Kaufpreis 
zuzüglich etwa bereits spezifizierter Nebenkosten zu entrichten. 
Entscheidend ist das Datum des Zahlungseingangs bei EWS. 

2. Skonto kann nur nach ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung und auch 
nur dann gezogen werden, wenn Zahlungsrückstände des Kunden aus 
anderen Leistungen als den der Skontoabrede zu Grunde liegenden, nicht 
bestehen. 

3. Getroffene Teilzahlungsabreden verlieren ihre Gültigkeit, wenn der Kunde 
mit einer Zahlungsrate in Zahlungsrückstand gerät. In diesem Fall werden 
sämtliche Forderungen von EWS fällig. 

4. Ist der Kunde aus mehreren Schuldverhältnissen gegenüber der EWS zur 
Zahlung verpflichtet und reicht die von ihm geleistete Zahlung nicht zur 
Tilgung aller Forderungen aus, so wird zunächst die fällige Forderung 
getilgt. Unter mehreren fälligen Forderungen wird zunächst die ältere 
Forderung getilgt. Bei gleich alten Forderungen wird jede Forderung 
verhältnismäßig getilgt. Eine hiervon abweichende Tilgungsbestimmung 
des Kunden ist unwirksam. 

5. Zur Zahlung per Überweisung ist ausschließlich eine der nachfolgenden 
Bankverbindungen zu verwenden:  
a) HypoVereinsbank 

BLZ 200 300 00 
Kto.-Nr.: 8045270 
IBAN: DE88 2003 0000 0008 0452 70 
SWIFT: HYVEDEMM300 

b) Sydbank Flensburg 
BLZ 215 106 00 
Kto.-Nr.: 1911810004 
IBAN: DE96 2151 0600 1911 8100 04 
SWIFT: SYBKDE22 
 

§ 5 Aufrechnungsbefugnis und Zurückbehaltungsrechte 
Der Kunde ist nicht befugt, gegen Kaufpreisforderungen von EWS aufzurechnen 
oder Zurückbehaltungsrechte geltend zu machen. Dieser Ausschluss gilt nicht für 
im Gegenseitigkeitsverhältnis stehende Ansprüche aus ein und demselben 
Vertrag. Der Ausschluss gilt ebenfalls nicht für Forderungen des Kunden, die 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

§ 6 Lieferfristen und Preise 
1. Ein verbindlicher konkreter Liefertermin wird von EWS ausschließlich bei so 

genannten „Fixtermin-Lieferungen“ genannt. Soweit der Kunde eine solche 
Lieferung zu einem konkreten Termin wünscht, ist dies gesondert im 
Rahmen der Abstimmung der Lieferung zu vereinbaren. Im Übrigen sind 
Liefertermine und Lieferfristen für EWS nur verbindlich, wenn sie schriftlich 
vereinbart werden. 

2. Mit Ausnahme von „Fixtermin-Lieferungen“ sind vereinbarte Lieferfristen 
und Liefertermine eingehalten, wenn die Kaufgegenstände 1 Werktag vor 
Ablauf der Lieferfristen und Liefertermine das Lager von EWS verlassen. 

3. Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden ist EWS berechtigt, ihre 
Leistung zurückzuhalten. 

4. Es gelten die in dem schriftlichen Vertrag oder der Auftragsbestätigung 
fixierten Preise. Erhöhungen der Mehrwertsteuer gehen zu Lasten des 
Kunden. Frachtkosten, Zoll, Versicherung sowie Verpackungskosten und 
sonstige Nebenkosten sind in den Preisen nicht enthalten. Diese werden 
von EWS in angemessener Höhe geltend gemacht. 

5. Treten nach Vertragsschluss nicht erkennbare Umstände wie Krieg, 
Naturkatastrophen oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt, Arbeitskampf-
maßnahmen, behördliche Eingriffe, Versorgungsschwierigkeiten, Verkehrs-
störungen, außergewöhnliche Verkehrsverhältnisse oder Betriebs-
störungen ein, die eine Produktion oder Auslieferung des Kaufgegen-
standes beeinträchtigen, ist EWS berechtigt, Liefertermine und Preise 
entsprechend anzupassen. EWS wird den Kunden unverzüglich über die 
Gründe der notwendigen Anpassungen informieren und so bald wie 
möglich Ersatztermine, das neue Preisniveau oder alternative Produkte 
vorschlagen. Im Falle notwendiger Preiserhöhungen bzw. Termin-
verschiebungen um mehr als drei Monate sind der Kunde und EWS 
berechtigt, das Vertragsverhältnis durch einseitige Erklärung in Bezug auf 
die noch nicht ausgelieferten Kaufgegenstände aufzuheben. 

6. EWS ist zu Teillieferungen berechtigt. 
7. Für die Rücknahme und Verwertung von Einwegpaletten gilt folgende von 

§15(1) S.1 VerpackG abweichende Regelung: Der Rückgabeort für die 
Einwegpaletten ist der Sitz der EWS in Handewitt. Der Kunde trägt die 
Kosten für den Transport an den Rückgabeort einschließlich etwaiger 
Verpackungs-, Versicherungs-, Arbeits- und sonstigen in Zusammenhang 
mit dem Transport stehender Kosten. Darüber hinaus verpflichtet sich der 
Kunde gegenüber EWS zum Ersatz der für die weitere Verwertung der 
Einwegpaletten (z. B. Entsorgung) anfallenden Kosten in angemessener 
Höhe.  

8. Die vorstehende Regelung gilt nicht, wenn es sich bei dem Kunden der 
EWS um eine private Haushaltung handelt. 

 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 
1. EWS behält sich das Eigentum an den Kaufgegenständen bis zur voll-

ständigen Erfüllung sämtlicher aus der Geschäftsbeziehung zum Kunden 
bestehenden Zahlungsverpflichtungen vor. 

2. Der Kunde darf einen dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden Kauf-
gegenstand weder verpfänden noch sicherungsübereignen. 

3. Veräußert der Kunde die Ware weiter oder verwendet er sie zur Erfüllung 
eines Werkvertrages, so tritt er schon jetzt die sich aus dem Weiterverkauf, 
dem Werkvertrag oder dem sonstigen Vertragsverhältnis, in dessen Zuge 
das Vorbehaltseigentum von EWS untergeht, seine Zahlungsansprüche in 
Höhe des EWS geschuldeten, offenstehenden Kaufpreises einschließlich 
der Nebenkosten als Sicherheit an EWS ab. EWS nimmt die Abtretung an. 
Der Kunde hat seine Auftraggeber anzuweisen, Zahlungen aus den 
abgetretenen Forderungen unmittelbar an EWS zu leisten, soweit dies zur 
Tilgung der offenen Verbindlichkeiten erforderlich ist. EWS ist berechtigt, 
die Abtretung offenzulegen. Anderweitige Verfügungen über die 
Kaufgegenstände sind dem Kunden nicht gestattet. 

4. Im Falle eines Vollstreckungszugriffes oder der Geltendmachung von 
Pfandrechten Dritter an den dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden 
Kaufgegenständen hat der Kunde den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt 
hinzuweisen. Er hat unverzüglich EWS eine Anzeige über die von Seiten 
des Dritten geltend gemachten Ansprüche zu machen. 

5. EWS wird Vorbehaltseigentum freigeben, soweit und sofern sein Wert die 
zu sichernde Forderung um mehr als 10 % übersteigt. 

6. Der Kunde ist verpflichtet, einen dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden 
Kaufgegenstand auf eigene Kosten gegen Diebstahl, Feuer und Wasser- 
sowie sonstige Schäden zugunsten von EWS zu versichern. EWS ist 
berechtigt, einen dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden Kaufgegenstand 
auf Kosten des Kunden gegen Diebstahl, Feuer und Wasser- sowie 
sonstige Schäden zugunsten EWS zu versichern, wenn nicht der Kunde auf 
Aufforderung binnen 5 Werktagen eine angemessene Versicherung 
nachweist. Der Kunde tritt EWS Ansprüche auf Auszahlung der 
Entschädigungssumme gegen den Versicherer einer von ihm 
abgeschlossenen Versicherung hiermit im Voraus als Sicherheit ab. EWS 
nimmt die Abtretung an. 



7. Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer 
wird immer für EWS vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen 
Sachen verarbeitet wird, die EWS nicht gehören, so erwirbt EWS 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehalts-
ware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen 
verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Im Übrigen gilt für die 
durch Verarbeitung entstehende neue Sache das Gleiche wie für die 
Vorbehaltsware. 

8. Die Ermächtigung zur Weiterveräußerung gemäß Ziffer 8.3 dieser 
Vertragsbedingungen gilt nicht bei einer Lieferung nach Dänemark, da das 
dänische Sachenrecht einen verlängerten Eigentumsvorbehalt nicht kennt. 
Eine Weiterveräußerung ist in diesem Falle nur bei ausdrücklicher 
Ermächtigung im Einzelfall durch EWS zulässig.  

9. EWS wird diese Zustimmung erteilen, sofern der Kunde hinreichende 
Ersatzsicherheiten zur Verfügung stellt. Wenn die Ermächtigung zur Weiter-
veräußerung nicht erteilt wird, stehen EWS im Falle der Weiterveräußerung 
durch den Kunden Schadensersatzansprüche zu. 

10. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere Zahlungs-
verzug trotz Fristsetzung, ist EWS berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 
und die Vorbehaltsware auf Kosten des Geschäftspartners zurückzu-
nehmen oder die Abtretung des Herausgabeanspruchs des Käufers gegen 
Dritte zu verlangen. 

 
§ 8 Mangelansprüche sowie Untersuchungs- und Rügepflicht 
1. Wegen unwesentlicher Mängel, welche die Verwendung der Ware zu dem 

vertragsgemäßen Zweck nicht gefährden, darf der Kunde die Annahme der 
Ware nicht verweigern. Ihm stehen auch in diesem Falle allein die 
gesetzlichen Gewährleistungsrechte nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen zu. 

2. Mangelansprüche des Kunden werden auf sein Recht auf Nacherfüllung 
beschränkt. Schlägt auch ein zweiter Versuch der Nacherfüllung fehl, so 
kann der Kunde Minderung verlangen oder nach seiner Wahl von dem 
Vertrag zurücktreten. 

3. Sämtliche Ansprüche, die sich aus der Mangelhaftigkeit der von EWS 
gelieferten Ware herleiten – einschließlich etwaiger Ansprüche auf 
Schadensersatz sowie deckungsgleiche konkurrierende Schadensersatz-
ansprüche aus außervertraglicher Haftung – verjähren in einem Jahr ab 
Ablieferung des Kaufgegenstandes, wenn nicht der Kaufgegenstand 
entsprechend seiner üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk 
verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat. Die von 
EWS vertriebenen Waren sind nur dann dazu bestimmt, für Bauwerke 
verwendet zu werden, wenn EWS oder der Hersteller hierauf ausdrücklich 
hinweisen. Unberührt von der vorstehenden Regelung in den Ziffern 
9.1.und 9.2 S. 1 bleibt die Haftung für Ansprüche aus der Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
sowie der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Unberührt bleiben 
ferner die Regelung über die Verjährung von Rückgriffsansprüchen im 
Sinne von § 479 BGB. 

4. Der Kunde hat den Kaufgegenstand unverzüglich nach der Ablieferung zu 
untersuchen und Beanstandungen hinsichtlich der bei Untersuchung 
erkennbaren Abweichungen in Menge und Qualität bei EWS anzuzeigen. 
Die Anzeige muss in Schriftform binnen acht Tagen seit der Ablieferung bei 
EWS eingehen. 

5. Der Rückgriffsanspruch des Kunden aus § 478 BGB ist auf dasjenige 
beschränkt, was der Kunde auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen 
dem Verbraucher gegenüber zu leisten verpflichtet ist. Für eine darüber-
hinausgehende Haftung etwa auf der Grundlage übernommenen Garantien 
oder sonstiger haftungserweiternder Vereinbarungen ist ein Rückgriff auf 
EWS ausgeschlossen. 

6. Nach Ablieferung der Ware obliegt es allein dem Kunden, für eine 
ordnungsgemäße Behandlung und Lagerung Sorge zu tragen. 

7. Der Kunde hat die Kosten der Prüfung, ob ein Mangel der gelieferten Ware 
vorliegt, vollständig zu tragen, wenn der Schaden der Ware offensichtlich 
durch eine unsachgemäße Behandlung oder Lagerung der Ware durch den 
Kunden verursacht wurde. 
 

§ 9 Schadenersatzansprüche 
1. Schadenersatzansprüche des Kunden sind mit den nachstehenden Aus-

nahmen ausgeschlossen. Der Ausschluss gilt nicht, soweit die Schaden-
ersatzansprüche auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung seitens EWS, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen beruhen. Der Ausschluss gilt ebenfalls nicht, soweit es sich um 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
handelt, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von 
EWS, ihres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Der 
vorstehende Ausschluss gilt des Weiteren nicht für die Ansprüche aus der 
Verletzung, der sich aus dem Vertrag ergebenden wesentlichen Pflichten 
von EWS. 

2. Soweit die Schäden nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit herrühren, sind Schadenersatzansprüche des Kunden auf 
die vertragstypischen, vorhersehbaren Schäden begrenzt. 
 

§ 10 Annahmeverzug 
Nimmt der Kunde die Ware trotz Mahnung und Setzung einer angemessenen 
Frist nicht ab, ohne dass ihm ein Recht zur Verweigerung der Annahme zusteht, 
so ist EWS berechtigt, Schadensersatz in Höhe von 15 % des Kaufpreises zu 
verlangen. Die Geltendmachung eines höheren Schadens wie auch der 

Nachweis eines fehlenden oder wesentlich geringeren Schadens bleibt 
unbenommen. 
§ 11 Abtretungsverbot 
§ 12 Der Kunde ist nicht berechtigt, ihm aus diesem Vertrag zustehende 

Ansprüche ohne eine Zustimmung von EWS an Dritte 
abzutreten.Außerordentliches Rücktrittsrecht 

EWS kann von dem Vertrag in Bezug auf die noch nicht beiderseits erfüllter 
Leistung zurücktreten, wenn der Kunde seine Zahlungen einstellt, von ihm oder 
in zulässiger Weise von EWS oder einem anderen Gläubiger die Durchführung 
des Insolvenzverfahrens gemäß §§ 14 und 15 InsO bzw. eines vergleichbaren 
gesetzlichen Verfahrens beantragt ist, ein solches Verfahren eröffnet wird oder 
dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird. 
 
§ 13 Rücknahme gelieferter Solarmodule 
EWS ist Mitglied des Verbandes PV CYCLE. Daher können von EWS bezogene, 
nicht mehr benötigte Photovoltaik-Module kostenlos auf den von diesem Verband 
angebotenen Wegen entsorgt werden. Hierdurch wird jedoch kein Anspruch des 
Kunden auf Entsorgung derartiger Photovoltaik-Module gegen EWS begründet. 
EWS ist daher jederzeit berechtigt, dieses Entsorgungsangebot zurückzuziehen 
und auch seine Mitgliedschaft in dem Verband PV CYCLE zu beenden, ohne 
dass dem Kunden aus diesem Grunde Ansprüche gegen EWS zustehen. 
 
§ 14 Plantechnische Hinweise, Kalkulationstools 
1. Soweit EWS plantechnische Empfehlungen für den Aufbau und/oder die 

Installation der Ware abgibt, handelt es sich lediglich um Empfehlungen, die 
nach bestem Wissen als Hilfestellung für den Geschäftspartner erfolgen. 

2. Diese Empfehlungen begründen keine vertragliche Verpflichtung von EWS. 
Der Geschäftspartner kann aber Planungsleistungen von EWS über einen 
extra zu schließenden Vertrag in Anspruch nehmen. 

3. Die Zuhilfenahme der Empfehlungen gemäß Ziffer 1 durch den Geschäfts-
partner geschieht auf Risiko des Geschäftspartners und ist von jeglicher 
Haftung durch EWS ausgeschlossen. 

4. Die Berechtigung zur kommerziellen Nutzung sämtlicher von EWS bereit-
gestellten Planungs- und Kalkulationstools sowie Informationsangebote 
durch Fachplaner setzt eine aktive Geschäftsbeziehung zwischen EWS und 
dem jeweiligen Anwender und eine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis 
durch EWS voraus. Der Download dieser Tools ist ohne ausdrückliche 
Erlaubnis durch EWS untersagt. Diese Erlaubnis durch EWS gilt erst als 
erteilt, wenn EWS dem Nutzer/ Anwender einen Zugangscode zum EWS-
Partnerbereich (unter www.pv.de) zugeteilt hat, und kann jederzeit 
zurückgezogen werden. Sämtliche Quellcodes, Berechnungen und 
Darstellungen in diesen Softwarelösungen bleiben Eigentum von EWS und 
dürfen in keinem Fall anderweitig genutzt (z. B. durch Verlinken von nur 
Teilen des Tools oder durch entsprechendes Kopieren/Anpassen des 
Quellcodes) oder an Dritte weitergegeben werden. Für evtl. entstehende 
Probleme oder Schäden durch die Einbindung von Planungs- und 
Informationsangeboten der EWS GmbH & Co. KG auf die Webseiten von 
Geschäftspartnern übernimmt EWS keine Haftung.  

5. EWS weist ausdrücklich darauf hin, dass bei der Nutzung sämtlicher von 
EWS bereitgestellten Planungs- und Kalkulationstools sowie alle 
Informationsangebote unter www.pv.de eine Haftung durch EWS 
ausgeschlossen wird. Die Verwendung von mit diesen Planungs- und 
Kalkulationstools gewonnenen Informationen und Ergebnissen erfolgt auf 
eigenes Risiko. Sie können dem Nutzer lediglich als Anhaltspunkt dienen 
und eigene Berechnungen sowie die Kommunikation zwischen Endkunden 
und Fachplanern vereinfachen. Hier gelten besondere Nutzungs-
bedingungen, deren Gültigkeit jeder Nutzer vor der Verwendung der Tools 
aktiv bestätigen muss. 

 
§ 15 Formerfordernis 
Für alle nach diesem Vertrag abzugebenden Erklärungen, Anzeigen, sowie für 
Vertragsänderungen vereinbaren die Parteien die Schriftform als Wirksamkeits-
erfordernis. 
 
§ 16 Wirkung für Folgeverträge 
Die Parteien vereinbaren mit der Einbeziehung dieser Allgemeinen Kauf- und 
Lieferbedingungen deren Wirksamkeit auch für alle künftigen zwischen ihnen 
getroffenen Kaufverträge; einer ausdrücklichen Einbeziehung bedarf es dazu 
nicht. 
 
§ 17 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
1. Auf diesen Vertrag findet ausschließlich Deutsches Recht Anwendung. Die 

Anwendung des UN-Kaufrechtes ist ausgeschlossen. 
2. Gerichtsstand für alle Streitigkeit aus und im Zusammenhang mit diesem 

Vertrag ist Flensburg. 
 

§ 18 Ergänzungsregelung 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen oder des 
geschlossenen Vertrages unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich zudem, die 
unwirksame Vereinbarung durch eine solche zu ersetzen, die der unwirksamen 
in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen möglichst nahekommt. 
 

Handewitt, 27.10.2025
 


